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Das Gut Lembeck blieb lange Zeit im Besitze der
alten Familie, welche von demselben ihren Namen führte,
und aus welcher zuerst Ado l f von Lembeck im Jahre
1177 urkundlich erwähnt wird. Spätere Generationen theil-
ten den Familienbesitz; daher finden wir im vierzehnten
Jahrhundert „zwei Burgen und Häuser zu Lembeck." Zwar
scheint im Jahre 1390 J o h a n n von Lembeck beide
Burgen sowie das ganze „Gericht zu Lembeck" und
sämmtliche zugehörigen Güter wieder in seinen Besitz zu-
sammengebracht zu haben; aber nochmals trat eine Thei-
lung ein, und durch weibliche Erbfolge kam die eine

Hälfte an die Familie von Arn heim und weiter an die
Familie von Vil l ip (Wylp). Um 1486 jedoch gelang es
wieder einem Johann von L e m b e c k , die ganze „Herr-
schaft" und „Herrlichkeit" Lembecks aufs neue, und jetzt
für immer zu vereinigen. Sein gleichnamiger Sohn war
der letzte Besitzer aus dem alten Geschlechte; nach seinem
Tode (1526) kamen die Lembeck'schen Güter durch seine
Tochter B e r t h a von L e m b e c k an deren Gemahl Ber-
nard von Westerhol t . Die Urenkel dieses Ehepaares
veräusserten im Jahre 1630 ihre Besitzungen an den
Oberstlieutenant Bernard Hackfor t von Wes te rho l t

zu Alst, und als die von diesem abstammenden Freiherrn
von Westerholt zu Lembeck in männlicher Linie erloschen
waren (1702) t kam Lembeck mit anderen ihrer Güter in
den Besitz des Freiherrn (später Grafen) Ferd inand
T h e o d o r von Merveldt , der 1708 die Freiin Maria
Josepha von Westerhol t zu Lembeck heirathete.
Seitdem blieb es in den Händen der Nachkommen dessel-
ben. Gegenwärtiger Besitzer ist der Erbmarschall des
Fürstenthums Münster, Graf Ferd inand von Merveldt ,
vermählt mit der Gräfin Math i lde von Wol f f -Met t e r -
nich zu Gymnich.
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